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Versicherungspflicht

Die Al­ten­teiler­ver­sicherung wird von den landwirtschaft­
lichen Kran­ken­kassen (LKKen) durchgeführt. Die zustän­
dige LKK (Ab­schnitt Zuständigkeit) entscheidet über die 
Mitgliedschaft in der Al­ten­teiler­ver­sicherung. Bei einer 
nicht-landwirtschaftlichen Kran­ken­kasse (z. B. AOK, Er­
satzkasse) kön­nen Al­ten­teiler nur dann ver­sichert sein, 
wenn dort eine Ver­sicherung besteht, die der Al­ten­tei­
ler­ver­sicherung vor­geht.

Die Al­ten­teiler­ver­sicherung ist eine Pflichtver­sicherung. 
Sie tritt ein, sobald eine Ren­te aus der Al­terssicherung 
der Landwir­te bei einer landwirtschaftlichen Al­terskas­
se (LAK) bean­tragt wird. Für die Ver­sicherungspflicht ist 
es nicht er­for­der­lich, dass die Ren­ten­leistung aus der 
Al­terssicherung der Landwir­te tatsächlich ausgezahlt 
wird; es genügt, dass der Leistungsan­spruch dem Grun­
de nach besteht. Die Al­ten­teiler­ver­sicherung wird daher 
auch bei Ruhen oder Kür­zung der Leistung durchge­
führt, nicht dagegen bei einem Leistungsver­zicht.

Die Pflegever­sicherung ist an die Kran­ken­ver­sicherung 
gebun­den. Sind die Voraussetzun­gen für die Al­ten­teiler­
ver­sicherung er­füllt, besteht deshalb eben­falls Ver­siche­
rungspflicht in der sozialen Pflegever­sicherung.

Die Al­ten­teiler­ver­sicherung besteht regel­mäßig für die 
Dauer des Ren­ten­bezugs bzw. im Fal­le der Ab­lehnung 
oder der Rücknahme des Ren­ten­an­trags für die Dauer 
des Ren­ten­an­tragsver­fahrens.

	 Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Stellung 
des Rentenantrages.

In­ner­halb eines Monats nach An­tragstel­lung kann bei 
der LKK er­klärt wer­den, dass die Mitgliedschaft erst mit 
Ab­lauf des Monats begin­nen soll, in dem der Ren­ten­be­
scheid von der LAK zugestellt wird.

VoraussetzungenVoraussetzungen

Beginn und Ende 
der Mitgliedschaft
Beginn und Ende 

der Mitgliedschaft
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Liegt am Tag der Stel­lung des Ren­ten­an­trages ein Aus­
schlusstatbestand vor, wird die Al­ten­teiler­ver­sicherung 
hinausgeschoben (Ausschlussgrund). Hier beginnt die 
Mitgliedschaft ggf. erst mit dem Tag nach Wegfall des 
Ausschlussgrun­des.

	 Die Mitgliedschaft endet mit

•	 der Rücknahme des Rentenantrages,

•	 der rechtskräftigen Ablehnung des Rentenan­
trages,

•	 dem Wegfall der Rente,

•	 dem Entzug der Rente.

Vorrang anderweitiger Versicherungspflicht
Die Al­ten­teiler­ver­sicherung wird nur wirksam, wenn der 
Rentner oder auch der Ren­ten­an­tragstel­ler nicht bereits 
nach an­deren gesetzlichen Vor­schriften pflichtversichert 
ist. Sie wird daher kraft Gesetzes ver­drängt, wenn und 
solan­ge Kran­ken­ver­sicherungspflicht besteht, z. B. als

n	 krankenversicherungspflichtiger Beschäftigter oder 
Arbeitsloser,

n	 Landwirt oder mitarbeitender Familienangehöriger,

n	 Rentner in der allgemeinen Krankenversicherung 
(KVdR),

n	 Teil­nehmer an Leistun­gen zur Teil­habe am Ar­beitsle­
ben sowie Ab­klärung der beruflichen Eignung oder 
Ar­beitser­probung bei Bezug von Ü­ber­gangsgeld,

n	 Student, Praktikant oder zur Berufsausbil­dung ohne 
Ar­beitsentgelt Beschäftigter, solan­ge über den Ren­
ten­an­trag noch nicht entschieden ist.

AusschlussgründeAusschlussgründe
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Eine freiwil­lige Ver­sicherung oder eine Familien­ver­si­
cherung bei einer gesetzlichen Kran­ken­kasse sowie 
Ver­sicherungsschutz bei einem privaten Kran­ken­ver­si­
cherungsun­ter­nehmen ver­drän­gen dagegen die Al­ten­
teiler­ver­sicherung nicht.

Ausschluss von der Altenteilerversicherung
Die Al­ten­teiler­ver­sicherung ist ausgeschlossen, wenn 
der Rentner oder Ren­ten­an­tragstel­ler

n	 außer­halb der Land- und Forstwirtschaft noch haupt­
beruflich selbstän­dig er­werbstätig ist,

n	 als Ar­beiter oder An­gestell­ter eine Beschäftigung 
ausübt, in der er wegen Ü­ber­schreitens der Jahresar­
beitsentgeltgren­ze ver­sicherungsfrei in der all­gemei­
nen Kran­ken­ver­sicherung ist,

n	 Beamter, Richter, Sol­dat (auf Zeit oder Berufssol­dat) 
oder ein sonstiger Beschäftigter des öffentlichen 
Dienstes ist, wenn er nach beamten­rechtlichen Vor­
schriften oder Grundsätzen bei Krankheit An­spruch 
auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihil­fe oder 
Heil­für­sor­ge hat,

n	 Ruhegehaltsempfän­ger des vor­genann­ten Per­sonen­
kreises ist,

n	 Mitglied des Deutschen Bun­destages oder eines 
Landtages oder Ver­sor­gungsempfän­ger nach den 
Ab­geordneten­gesetzen des Bun­des oder der Län­der 
ist,

n	 zu den Per­sonen gehört, die durch das Krankheits­
für­sor­gesystem der Europäischen Gemein­schaft ge­
schützt sind,

n	n ach Voll­en­dung des 55. Lebensjahres ver­sicherungs­
pflichtig wür­de un­ter bestimmten Voraussetzun­gen,
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n	 von der Kran­ken­ver­sicherungspflicht auf An­trag be­
freit wurde.

Befreiung von der Versicherungspflicht
Ren­ten­bezieher oder Ren­ten­an­tragstel­ler, für die keine 
Vor­rangver­sicherung besteht und keine Ausschlussgrün­
de vor­liegen, kön­nen sich auf An­trag von der Ver­siche­
rungspflicht in der Al­ten­teiler­ver­sicherung befreien las­
sen.

Die Befreiung von der Ver­sicherungspflicht in der Al­
ten­teiler­ver­sicherung wird auf An­trag von der LKK 
ausgesprochen. Der An­trag ist fristgebun­den; er muss 
in­ner­halb von drei Monaten nach Ein­tritt der Ver­siche­
rungspflicht in der Al­ten­teiler­ver­sicherung (Tag der 
Ren­ten­an­tragstel­lung) bei der zustän­digen LKK gestellt 
wer­den. Dabei han­delt es sich um eine Ausschlussfrist. 
Wird sie ver­säumt, ist eine Befreiung nicht mehr mög­
lich. Sie ist trotz Ein­hal­tung der An­tragsfrist auch dann 
un­zulässig, wenn bereits Leistun­gen aus der Al­ten­teiler­
ver­sicherung in An­spruch genommen wur­den.

Eine ein­mal ausgesprochene Befreiung kann später 
nicht mehr wider­rufen wer­den. Die Befreiung von der 
Ver­sicherungspflicht in der Al­ten­teiler­ver­sicherung be­
wirkt, dass eine an­der­weitige Kran­ken­ver­sicherungs­
pflicht und auch eine Familien­ver­sicherung nicht mehr 
ein­tritt.

Versicherungspflicht
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Beiträge zur Krankenversicherung

Für die Zeit der An­tragstel­ler­ver­sicherung sind grund­
sätzlich Beiträge zu zahlen.

Von der Beitragszahlung für die Dauer des Ren­ten­an­
tragsver­fahrens sind befreit:

n	 hin­ter­bliebene Ehegatten von Ren­ten­beziehern, 
wenn die Ehe vor dem 65. Lebensjahr des Ver­stor­be­
nen geschlossen wur­de,

n	 hin­ter­bliebene Ehegatten eines Beziehers von Land­
ab­gaberen­te,

n	 un­ter 18 Jahre al­te Waisen, deren ver­stor­bener El­tern­
teil bis zum Tode bereits Ren­te aus der Al­terssiche­
rung der Landwir­te bezogen hat,

n	 Ren­ten­an­tragstel­ler, bei denen ohne die Al­ten­teiler­
ver­sicherung eine Familien­ver­sicherung bestehen 
wür­de.

Das gilt nicht, wenn der An­tragstel­ler Ar­beitsein­kom­
men, Ren­te oder Ver­sor­gungsbezüge er­hält.

Die Höhe der Beiträge ist in der Satzung der LKK festge­
legt; sie richtet sich nach dem Ein­kommen. Entrichtete 
Beiträge für Zeiten ab Beginn der Ren­te wer­den, mit 
Ausnahme der Beiträge aus Arbeitseinkommen, Rente 
oder Versorgungsbezügen, zurückgezahlt.

Pflichtver­sicher­te Rentner haben aus ihrer Ren­te aus der 
Al­terssicherung der Landwir­te Beiträge zu zahlen. Das 
gilt nicht nur für Mitglieder der Al­ten­teiler­ver­sicherung, 
son­dern auch dann, wenn Kran­ken­ver­sicherungspflicht 
nach an­deren gesetzlichen Vor­schriften (z. B. auf Grund 
einer Beschäftigung) besteht. Bezieht der Rentner ne­
ben dieser Ren­te weitere der Ren­te ver­gleichbare Einnah­
men (Ver­sor­gungsbezüge), Ren­te aus der gesetzlichen 

Beiträge der RentenantragstellerBeiträge der Rentenantragsteller

Beiträge der RentenbezieherBeiträge der Rentenbezieher
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Ren­ten­ver­sicherung oder er­zielt er Ar­beitsein­kommen 
aus selbstän­diger Tätigkeit, mit Ausnahme von Ein­künf­
ten aus Land- und Forstwirtschaft, so sind auch diese 
Ein­nahmen beitragspflichtig.

Zu den der Ren­te ver­gleichbaren Ein­nahmen (Ver­sor­
gungsbezüge), die der Beitragspflicht zur Al­ten­teiler­ver­
sicherung un­ter­liegen, gehören u. a.

n	 Ren­ten aus der betrieb­lichen Al­tersver­sor­gung (Be­
triebsren­ten),

n	 Ren­ten aus Ver­sicherungs- und Ver­sor­gungsein­rich­
tun­gen für bestimmte Berufsgruppen,

n	 Ver­sor­gungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstver­hältnis (z. B. Beamten-, Richter- und Sol­da­
ten­ver­sor­gung),

n	 Ren­ten nach dem Gesetz über die Al­terssicherung 
der Landwir­te, Produktionsaufgaberen­ten und Aus­
gleichsgel­der.

Ar­beitsein­kommen sind Ein­künfte aus einem Gewer­be­
betrieb oder einer selb­stän­digen oder freiberuflichen 
Tätigkeit. Zum Ar­beitsein­kommen gehören auch Ein­
künfte aus einem ver­pachteten Gewer­bebetrieb. Maß­
gebend ist der im Ein­kommensteuer­bescheid ausgewie­
sene Betrag.

Die ver­schiedenen Ein­kunftsar­ten wer­den in der Reihen­
fol­ge

n	 Rente der gesetzlichen Rentenversicherung,

n	 Versorgungsbezüge,

n	 Arbeitseinkommen mit Ausnahme aus Land- und 
Forstwirtschaft

Beiträge zur Krankenversicherung
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bis zur Beitragsbemessungsgren­ze in der all­gemeinen 
Krankenversicherung berücksichtigt. Ü­ber­schreiten Ren­­
te und Ver­sor­gungsbezüge zusammen die Beitragsbe­
messungsgrenze, so wer­den die Ver­sor­gungsbezüge für 
die Beitragsberechnung entsprechend gekürzt. Ein evtl. 
Ar­beitsein­kommen ist nur in­soweit beitragspflichtig, als 
die Beitragsbemessungsgren­ze durch die Ren­te und die 
Ver­sor­gungsbezüge noch nicht ausgeschöpft ist.

Beiträge aus Rente(n) der 
gesetzlichen Rentenversicherung
Für die Er­mittlung der Beiträge aus der Ren­te ist der all­
gemeine Beitragssatz Ihrer Kran­ken­kasse maßgebend. 
Außer­dem hat das Mitglied den Beitrag nach dem zu­
sätzlichen Beitragssatz zu zahlen.

Der auf die Ren­te entfal­len­de Beitrag wird grundsätz­
lich jeweils zur Hälfte vom kran­ken­ver­sicherungspflich­
tigen Rentner und vom Ren­ten­ver­sicherungsträger, der 
zusätzliche Beitrag al­lein vom Mitglied getragen. Der 
Ren­ten­ver­sicherungsträger behält die Beiträge bei der 
Zahlung der Ren­te ein und führt sie an die LKK ab.

Beiträge aus der Rente vergleichbaren Einnahmen 
(Versorgungsbezüge) und aus Arbeitseinkommen
Die Beiträge aus Ver­sor­gungsbezügen (ausgenommen 
Ren­ten aus der Al­terssicherung der Landwir­te) und Ar­
beitsein­kommen wer­den nach dem vol­len all­gemeinen 
Beitragssatz berechnet. Für die Beitragsberechnung aus 
Ren­ten aus der Al­terssicherung der Landwir­te ist die 
Hälfte dieses Beitragssatzes maßgebend. Außer­dem ist 
ein Beitrag nach dem zusätzlichen Beitragssatz zu er­he­
ben, der vom Mitglied al­lein zu tragen ist.

Die Zahl­stel­len, so auch die LAKen, behal­ten die Beiträ­
ge aus Ver­sor­gungsbezügen ein und führen sie an die 
Kran­ken­kassen ab.

Beiträge zur Krankenversicherung
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Beiträge zur Pflegeversicherung

Die Beiträge zur Pflegever­sicherung wer­den nach ei­
nem bun­desein­heitlichen Beitragssatz festgesetzt. Hat 
der Rentner nach beamten­rechtlichen Vor­schriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit und Pflege An­spruch auf Bei­
hil­fe oder Heil­für­sor­ge, ver­min­dert sich der Beitragssatz 
auf die Hälfte.

Der Beitragssatz erhöht sich für kin­der­lose Mitglieder. 
Von der Zahlung dieses Beitragszuschlags sind Mitglie­
der ausgenommen, die das 23. Lebensjahr noch nicht 
voll­en­det haben oder vor dem 01.01.1940 geboren 
sind.

Die Beiträge zur Pflegever­sicherung sind vom pflichtver­
sicher­ten Rentner al­lein zu tragen.

Beiträge zur Pflegeversicherung
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Zuständigkeit

Die in der Altenteilerversicherung pflichtversicherten 
Rentner und Rentenantragsteller werden grundsätzlich 
Mitglied der LKK, in deren Bezirk ihr Wohnort liegt.

Meldeverfahren

Damit die LKK die Voraussetzun­gen für die Al­ten­teiler­
ver­sicherung prüfen kann, ist es notwen­dig, diese über 
die Ren­ten­an­tragstel­lung zu un­ter­richten. Der Ren­ten­an­
tragstel­ler hat mit dem Ren­ten­an­trag die Mel­dung zur 
Kranken- und Pflegever­sicherung ab­zugeben. Die LAK 
gibt die Mel­dung an die zustän­dige LKK weiter.

Zur Prüfung der beitragspflichtigen Ein­nahmen haben 
pflichtver­sicher­te Rentner ihrer LKK un­ver­züglich

n	 Beginn, Höhe und die Zahl­stel­le von Ver­sor­gungsbe­
zügen sowie

n	 Beginn, Höhe und Ver­än­derun­gen des Ar­beitsein­
kommens

zu melden.

Weitere Informationen

Die LKK berät Sie ger­ne in al­len An­gelegen­heiten der 
sozialen Sicherung telefonisch und per­sön­lich und für 
Ihre Situation zuver­lässig und ver­trauensvoll.

Meldungen der 
Rentenantragsteller
Meldungen der 
Rentenantragsteller

Meldungen der RentenbezieherMeldungen der Rentenbezieher

Zuständigkeit – Meldeverfahren – Informationen

Informationen zum Thema auch 
im Internet unter www.lsv.de

Info
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Landwirtschaftliche Krankenkasse
Schleswig-Holstein und Hamburg
Schulstraße 29
24143 Kiel
Telefon	 04 31 70 24-0
Fax	 04 31 70 24-61 20
E-Mail	 post@kiel.lsv.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse
Niedersachsen-Bremen
Im Haspelfelde 24
30173 Hannover
Telefon	 05 11 80 73-0
Fax	 05 11 80 73-4 98
E-Mail	 info@nb.lsv.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse
Nordrhein-Westfalen
Hoher Heckenweg 76-80
48147 Münster
Telefon	 02 51 23 20-0
Fax	 02 51 23 20-5 54
E-Mail	 mailbox@nrw.lsv.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Bartningstraße 57
64289 Darmstadt
Telefon	 0 61 51 7 02-0
Fax	 0 61 51 7 02-12 60
E-Mail	 info.da@hrs.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche Krankenkasse 
Franken und Oberbayern
Dammwäldchen 4
95444 Bayreuth
Telefon	 09 21 6 03-0
Fax	 09 21 6 03-3 86
E-Mail	 kontakt@fob.lsv.de

Land- und forstwirtschaftliche Krankenkasse 
Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben
Dr.-Georg-Heim-Allee 1
84036 Landshut
Telefon	 08 71 6 96-0
Fax	 08 71 6 96-4 88
E-Mail	 lsv@landshut.lsv.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse  
Baden-Württemberg
Vogelrainstraße 25
70199 Stuttgart
Telefon	 07 11 9 66-0
Fax	 07 11 9 66-21 40
E-Mail	 post@bw.lsv.de

Landwirtschaftliche Krankenkasse
Mittel- und Ostdeutschland
OT Hönow
Hoppegartener Straße 100
15366 Hoppegarten
Telefon	 0 33 42 36-0
Fax	 0 33 42 36-12 30
E-Mail	 mail@mod.lsv.de

Krankenkasse für den Gartenbau
Frankfurter Straße 126
34121 Kassel
Telefon	 05 61 9 28-0
Fax	 05 61 9 28-24 86
E-Mail	 info@gartenbau.lsv.de




